
Anlage 1

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 2, §10 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

ersten zweiten dritten

2 3 4 5

0 0 0 0Summe

Nachrichtlich:

In künftigen Haushaltsjahren vor-

gesehene Kreditaufnahmen

Euro

dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Verpflichtungsermächtigungen

(untergliedert nach Teilaushalten)

1

Haus-

haltsjahr 

(Planjahr)

voraussichtlich fällige Auszahlungen im 
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